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Hinweis zur Rügeobliegenheit: 
 
Gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz 
- HG) kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung einer Ordnung die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der 
Universität Bonn nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet oder 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Universität vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Zweite Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für die konsekutiven Masterstudiengänge „Dependency and Slavery Studies“ 

und „Slavery Studies“   
der Philosophischen Fakultät 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 

vom 27. Juli 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des 
Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), hat die Philosophische Fakultät der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn die folgende Ordnung erlassen:  
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Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für die konsekutiven Masterstudiengänge „Dependency and Slavery Studies“ und 
„Slavery Studies“ der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn vom 28. August 2020 (Amtl. Bek. der 
Universität Bonn, 50. Jg., Nr. 39 vom 10. September 2020), zuletzt geändert durch die Ordnung zur Änderung 
der Prüfungsordnung für die konsekutiven Masterstudiengänge „Dependency and Slavery Studies“ und 
„Slavery Studies“ der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn vom 22. Juli 2021 (Amtl. Bek. der 
Universität Bonn, 51. Jg., Nr. 48 vom 11. August 2021), wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu § 1a gestrichen. 

2. § 1a wird aufgehoben. 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Eine aufgrund von Zulassungsbeschränkungen erforderliche Auswahl der 
Bewerber*innen richtet sich nach der zum Zeitpunkt der Bewerbung geltenden Ordnung für 
Auswahlverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen der Rheinischen Friedrich-
Wilhelm-Universität Bonn in der jeweils gültigen Fassung.“ 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

4. § 6 Absatz 4 Satz 5 und 6 wird aufgehoben. 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Organisation der Prüfungen sowie die“ gestrichen. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist 
insbesondere zuständig für die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren 
sowie über Widersprüche gegen die in Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen. Er 
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fakultätsrat über die Entwicklung der 
Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der Dauer der Masterarbeiten sowie über die 
Verteilung der Gesamtnoten. Einmal pro Semester teilt der Prüfungsausschuss dem 
Studierendensekretariat mit, welche Studierenden nach Maßgabe eines bestandskräftigen 
Bescheids des Prüfungsausschusses die Masterprüfung gemäß § 25 Absatz 7 endgültig nicht 
bestanden haben. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung 
und des Studienplanes. Er kann die Erledigung von konkret festzulegenden Aufgaben, 
insbesondere die Bestellung von Prüfer*innen sowie Beisitzer*innen, per Beschluss auf die 
Vorsitzende*den Vorsitzenden übertragen. Die Übertragung  
- der Entscheidung über Widersprüche nach Satz 2,   
- der Bewertung, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender 

Täuschungsversuch nach § 23 Absatz 3 vorliegt,  
- der Entscheidung über die Ungültigkeit Masterprüfung und die Aberkennung des 

Mastergrades nach § 30 sowie 
- der Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat nach Satz 3  
ist ausgeschlossen.“ 

c) Absatz 6 Satz 5 und 6 wird aufgehoben. 
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d) Nach Absatz 7 werden die folgenden Absätze 8 bis 10 eingefügt: 

„(8) Der Prüfungsausschuss kann seine Sitzungen in physischer Präsenz sowie vollständig in 
elektronischer Kommunikation als Online-Videokonferenzsitzung (Online-Sitzung) oder 
teilweise in elektronischer Kommunikation abhalten. Auf Antrag eines Ausschussmitglieds kann 
die*der Vorsitzende des Ausschusses der Teilnahme des antragstellenden Mitglieds unter 
Nutzung eines Videokonferenztools zustimmen, soweit der Sitzungssaal die erforderlichen 
technischen Voraussetzungen für eine digitale Teilnahme einzelner Mitglieder am 
Sitzungsverlauf und an Beschlüssen erfüllt. Für Online-Sitzungen bzw. teilweise in elektronischer 
Kommunikation durchgeführte Sitzungen dürfen nur die von der Universität Bonn 
freigegebenen und über das Hochschulrechenzentrum bereitgestellten Videokonferenztools 
genutzt werden. 

 
(9) Beschlüsse im Prüfungsausschuss können in elektronischer Kommunikation gefasst 
werden. Werden Beschlüsse im Rahmen einer Online-Sitzung oder einer Präsenzsitzung unter 
Nutzung eines Videokonferenztools gefasst, erfolgt die Abstimmung entweder durch Heben der 
Hand oder durch Verwendung eines von der Universität Bonn freigegebenen 
Onlineabstimmungstools. Geheime Abstimmungen werden im Rahmen einer Online-Sitzung 
ausschließlich unter Nutzung eines Onlineabstimmungstools gefasst. Die Nutzung eines 
Onlineabstimmungstools ist auch in Sitzungen zulässig, die ausschließlich oder teilweise in 
physischer Präsenz durchgeführt werden. Beschlüsse im Prüfungsausschuss können zudem im 
Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein Ausschussmitglied dem Umlaufverfahren 
widerspricht. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit gelten für Beschlussfassungen in elektronischer 
Kommunikation und Beschlüsse im Umlaufverfahren die gleichen Regelungen wie für 
Präsenzsitzungen. Bei Umlaufbeschlüssen ist eine Frist für die Rückantwort zu setzen. Gehen 
innerhalb der Frist weniger Rückantworten von Mitgliedern ein als für die Beschlussfähigkeit 
erforderlich, gilt der Beschluss als nicht gefasst. Widerspricht ein Ausschussmitglied innerhalb 
der für die Rückantwort gesetzten Frist der Beschlussfassung im Umlaufverfahren, hat die*der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Präsenzsitzung oder eine Online-Sitzung 
anzuberaumen, im Rahmen derer der Beschluss gefasst wird. Den Ausschussmitgliedern wird 
durch die Vorsitzende*den Vorsitzenden bei Umlaufbeschlüssen eine konkrete 
Beschlussvorlage auf dem Postweg oder per E-Mail zugeleitet, über die abzustimmen ist. Die 
stimmberechtigten Ausschussmitglieder senden ihr eigenhändig unterschriebenes Votum per 
Post, Fax oder eingescannt per E-Mail an die Vorsitzende*den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zurück. Das Abstimmungsergebnis der Beschlüsse im Sinne des Satzes 1 
und 5 ist zu protokollieren. Satz 11 findet keine Anwendung, soweit Beschlussfassungen im 
Umlaufverfahren unter Verwendung eines von der Universität Bonn freigegebenen und über 
das Hochschulrechenzentrum bereitgestellten Onlineabstimmungstools durchgeführt werden. 
In diesem Fall muss gleichwohl eine Abstimmungsfrist gesetzt werden und mit Übersendung der 
Vorlage werden Hinweise zur Stimmabgabe durch das Onlineabstimmungstool gegeben. 

 
(10) Die*Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet, ob die 
Prüfungsausschusssitzung in Präsenz oder als Online-Sitzung stattfindet. Die oder der 
Vorsitzende entscheidet zudem, ob Beschlüsse in Präsenz, in elektronischer Kommunikation 
oder als Umlaufbeschlüsse gefasst werden. Absatz 9 Satz 5 und 9 bleiben unberührt. Auf Antrag 
eines Drittels der Mitglieder des Ausschusses ist eine Prüfungsausschusssitzung in Präsenz 
durchzuführen.“ 

e) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 11. 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In § 9 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Philosophischen Fakultät“ durch die Wörter „in Satz 
1 genannten Fakultäten“ ersetzt. 
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b) § 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Modulprüfungen werden in der Regel von den im Modul unterrichtenden Lehrenden 
abgehalten. Dies gilt auch für etwaige Zweitprüfer*innen im Sinne von § 65 Absatz 2 Satz 1 HG. 
Ist eine Lehrende*ein Lehrender wegen Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen daran 
gehindert, Modulprüfungen fristgerecht abzuhalten, sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass 
eine andere Prüferin*ein anderer Prüfer für die Abhaltung der Modulprüfung bestimmt wird.“ 

7. § 13 Absatz 6 bis 8 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Lehrveranstaltungen, in denen das Qualifikationsziel nicht ohne aktive Beteiligung der 
Studierenden erreicht werden kann, können im Modulplan als Veranstaltungen gekennzeichnet 
werden, bei denen die verpflichtende regelmäßige Teilnahme (Anwesenheitspflicht) als Voraussetzung 
zur Prüfungsteilnahme bzw. als Kriterium zur Vergabe von Leistungspunkten vorgesehen ist. In diesen 
Veranstaltungen sind einschließlich krankheitsbedingter Abwesenheit Fehlzeiten von höchstens 30% 
zulässig. Für Studierende, die nachweislich für die Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 
Absatz 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder die Pflege und Versorgung von Ehegatten, 
eingetragenen Lebenspartner*innen, in gerader Linie Verwandten , in Seitenlinie Verwandten zweiten 
Grades oder ersten Grades Verschwägerten verantwortlich sind, findet § 14 Satz 5 entsprechend 
Anwendung. 

(7) Für die Bewertung von Prüfungsleistungen gilt: 
1. Schriftliche Prüfungsleistungen sind von einer*einem Prüfer*in zu bewerten. Die Bewertung 

schriftlicher Prüfungsleistungen ist dem Prüfling nach spätestens vier Wochen mitzuteilen.  
2. Mündliche Prüfungsleistungen sind von einer*einem Prüfer*in in Gegenwart einer 

sachkundigen Beisitzerin*eines sachkundigen Beisitzers zu bewerten. Die wesentlichen 
Gegenstände und das Ergebnis der einzelnen Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. 
Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekanntzugeben. 

Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind stets von zwei Prüfer*innen zu bewerten. Sind zwei 
Prüfer*innen an der Bewertung einer Prüfungsleistung beteiligt, ergibt sich die Note aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Bei der Bildung des Mittelwerts wird entsprechend § 25 
Absatz 2 verfahren. Die Bewertung der Masterarbeit ist in § 21 Absatz 4 geregelt. 
 
(8) Eingereichte Prüfungsleistungen – insbesondere Hausarbeiten und Masterarbeiten – können 
von den jeweiligen Prüfer*innen oder vom Prüfungsausschuss unter Zuhilfenahme von 
Plagiatssoftware auf Plagiate hin überprüft werden. Dabei ist auch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten außerhalb der Universität Bonn zulässig. Beim Hochladen der 
Prüfungsleistung in die Plagiatssoftware müssen unmittelbar eine Person identifizierende Merkmale 
(z.B. Name und Matrikelnummer der*des Studierenden) entfernt werden. Die interne Zuordnung des 
Überprüfungsergebnisses zu einer Person ist auf andere Weise sicherzustellen, zum Beispiel durch 
Verwendung einer Prüfungsnummer. Die jeweilige Plagiatssoftware muss die zu überprüfende 
Prüfungsleistung nach Abschluss der Überprüfung wieder vollständig löschen und darf sie nicht als 
Trainingsdaten weiterverwenden.“ 
 

8. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „werden“ die Wörter „abweichend von § 13 Absatz 
7 Satz 1 Nummer 1“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt: 

„(8) Die Absätze 1 bis 2, Absatz 3 Satz 1 bis 4 sowie die Absätze 4 bis 7 finden keine 
Anwendung, wenn eine Klausurarbeit nur in einem geringen Umfang Multiple-Choice-Anteile 
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enthält. Dies ist der Fall, wenn Multiple-Choice-Anteile nicht mehr als 15 % der 
Gesamtprüfungsleistung ausmachen.“ 
 

c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9. 

9. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Mündliche Prüfungen werden vor einer*einem Prüfer*in in Gegenwart einer 
sachkundigen Beisitzerin*eines sachkundigen Beisitzers als Einzel- oder Gruppenprüfung 
abgelegt. Die Regelungen in § 13 Absatz 7 bleiben unberührt. Pro Prüfling und Modulprüfung 
beträgt die Prüfungszeit mindestens 15 und höchstens 45 Minuten. Bei Gruppenprüfungen ist 
zu gewährleisten, dass auf alle Prüflinge innerhalb einer Gruppe die gleiche Prüfungszeit 
entfällt.“ 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „, bei Kollegialprüfungen die Prüfer*innen“ gestrichen. 

10. § 19 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt: 

„(9) Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die vorgesehene Bearbeitungszeit für eine 
Prüfungsleistung, die in Form eines Protokolls, einer Projektarbeit, eines Portfolios, einer 
Hausarbeit, einer Präsentation oder eines Praktikumsberichts abgelegt wird, aus triftigen 
Gründen, insbesondere wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit, um bis zu vier Wochen 
verlängern. Der Prüfling muss die Fristverlängerung beim Prüfungsausschuss vor Ablauf der Frist 
beantragen und unverzüglich einen entsprechenden Nachweis einreichen. Für den Nachweis der 
krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ist eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer vorzulegen. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall die 
Vorlage eines Attestes einer Vertrauensärztin*eines Vertrauensarztes der Hochschule 
verlangen, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die eine Prüfungsfähigkeit 
als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis als den gemäß Satz 3 als 
sachgerecht erscheinen lassen. Der Prüfungsausschuss entscheidet darüber, ob eine Frist auf 
Grundlage des vorgelegten Attests verlängert wird oder nicht. § 14 bleibt unberührt.“ 

b) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10. 

11. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:  

„(8) Der Textteil der Masterarbeit sollte im Studiengang „Dependency and Slavery Studies“ 
mindestens 120.000 und darf höchstens 240.000 bzw. im Studiengang „Slavery Studies“ 
mindestens 60.000 und höchstens 120.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen und 
Anmerkungen umfassen.“ 

12. § 23 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der Prüfungsausschuss bewertet, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender 
Täuschungsversuch vorliegt. Im Falle eines solchen kann der Prüfungsausschuss nach vorheriger 
Anhörung des Prüflings entscheiden, dass der Prüfling in diesem Studiengang den Prüfungsanspruch 
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verliert. Mit Bestandskraft der Entscheidung des Prüfungsausschusses über den Verlust des 
Prüfungsanspruchs erfolgt die Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat.“ 

13. In Anlage 1 wird der zweite Spiegelstrich unter „Erläuterungen zum Modulplan“ wie folgt gefasst: 

„- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 13 Absatz 6 als 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium zur Vergabe von 
Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann 
zusätzlich zu etwaigen sonstigen aufgeführten Studienleistungen.“ 
 

14. In Anlage 2 wird der zweite Spiegelstrich unter „Erläuterungen zum Modulplan“ wie folgt gefasst: 

„- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 13 Absatz 6 als 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium zur Vergabe von 
Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann 
zusätzlich zu etwaigen sonstigen aufgeführten Studienleistungen.“ 

 

 
Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Verkündungsblatt - veröffentlicht. 
 
 
 

S. Conermann 
 

Der Dekan 
der Philosophischen Fakultät 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Universitätsprofessor Dr. Stephan Conermann 

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 28. Juni 2023 
sowie der Entschließung des Rektorats vom 11. Juli 2023. 
 
Bonn, den 27. Juli 2023 
 
 
 

M. Hoch 
 

Der Rektor 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h. c. Michael Hoch 
 


